
KGV „Zur Weinau“ e.V.    13.02.2023 

    Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde! 

Wir laden Euch gemäß § 10 unserer Satzung für den 

22.03.2024 zur Mitgliederversammlung ein. Diese findet 

in der Aula der Weinauschule statt. 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

1. Eröffnung und Begrüßung / Wahl des 

Versammlungsleiters und Schriftführers 

2. Geschäftsbericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2023       

3. Kassenbericht zum Geschäftsjahr 2023 

4. Bericht der Revisionskommission 

5. Entlastung des Vorstandes / Bestätigung des Geschäfts- 

und Kassenberichtes 2023 

6. Wasserschwundprüfung 

7. Vorstellung des Finanzplans 2024 

8. Vorstellung der Beschlussvorschläge (siehe Anhang) 

9. Diskussionen und Fragen 

10.  Beschlussfassung 

11.  Schlusswort 

 

Beginn: 17:00 Uhr         Einlass: 16:30 Uhr 

Weitergehende Anträge sind bis zum 15.03.2024 schriftlich beim 

Vorstand einzureichen. 

 

Die Mitgliedsausweise sind mitzubringen. 

Wir bitten um pünktliches Erscheinen. 
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Beschlussvorschläge der Jahresmitgliederversammlung 

des KGV „Zur Weinau“ e.V. Zittau am 22.03.2024 

 

 

 
1. Zustimmung Finanzplan 2024 

 

 

2. Durchführung des Gartenfestes am 02. und 03.08.24 

 

 

3. Erhöhung der Pflichtstunden von 8 auf 10.  Ab dem 72. Lebensjahr von 4 auf 5 

Pflichtstunden. Die Reduzierung der Pflichtstunden für Gartenmitglieder ab dem 

72. Lebensjahr erfolgt automatisch. Es muss kein Antrag gestellt werden! 

 

4. Wiedereinführung der Aufwandsentschädigung für den Vorstand. Die 

Aufwandsentschädigung wurde 2019 eingefroren. Die Höhe beträgt, wie ehemals, 

120 €/Monat und wird auf alle Vorstandsmitglieder gleich verteilt. 
 

5. Einführung einer Gebühr in Höhe von 50,00 € bei Nichtabgabe der Zählerstände 

von Strom und Wasser am Jahresende. 
 

6. Einführung einer Gebühr in Höhe von 100,00 € für das Fällen von Obstbäumen 

ohne Genehmigung. 
 

 

Zu 3.: In den nächsten Jahren fallen einige Arbeiten (Reparatur von 

Wasserleitungen, Rückbau Gärten an der Händelstraße, Rückbau Parzelle 151 

und die Absicherung des Gartenfestes für die nächsten Jahre) an. Um diese 

Arbeiten abzusichern und ordnungsgemäß durchführen zu können, ist eine 

moderate Erhöhung der Pflichtstunden unumgänglich. 
 

Zu 5.: Immer mehr Gartenbesitzer halten es nicht für nötig, zum Ende des 

Gartenjahres Ihre Zählerstände zu melden. Auf Anfragen wird nicht reagiert. 
 

Zu 6.: Es gibt leider Gartenfreunde, die in Ihrem Garten nichts Besseres zu tun 

haben, als die vorhandenen Obstbäume völlig sinnlos zu fällen, ohne sich vorher 

mit dem Vorstand - insbesondere den Gartenfachberatern - in Verbindung zu 

setzen, um den Zustand des Baumes zu besprechen und geeignete Maßnahmen 

zur Baumpflege zu ergreifen. 

Wenn wir dem nicht entgegenwirken, sind bald alle alten, gut erhaltenen 

Obstbäume aus unserer Gartenanlage verschwunden. 
        
 

 

 
 


